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1. Antragstext

C.2.2.1 Energieeffizienz und erneuerbare Energien fördern

- Ergänzung Erläuterung des Handlungsziels: Die öffentliche Hand überprüft die kanto-
nalen Gebäude auf ihren Energieverbrauch hin und initialisiert entsprechende Mass-
nahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und fördert Alternativenergien in öffentli-
chen Bauten. Der Kanton baut eigenen Neubauten nach Minergie P-Standard.

- Zusätzlicher Indikator: Neubauten des Kantons gemäss Minergie P-Standard (ja/nein) –
ja.

2. Begründung

Der Kanton muss im Bereich der Energieeffizienz eine Vorbildfunktion übernehmen. Dazu hat
der Kanton einerseits das Förderprogramm für Energieeffizienz umzusetzen, welches auch die
Förderung von erneuerbaren Energien beinhaltet und andererseits soll er auch bei allen kanto-
nalen Gebäuden eine Sanierung vorsehen, die den entsprechenden Anforderungen nicht genü-
gen. Bei Neubauten sind aus diesen Gründen ausschliesslich energiesparsame Bauarten nach Mi-
nergie P–Standard zu berücksichtigen.

3. Stellungnahme des Regierungsrates

Nach Artikel 73 Absatz 1 Kantonsverfassung behandelt der Kantonsrat den Legislaturplan und
nimmt davon Kenntnis. Gemäss Absatz 2 kann der Kantonsrat mit einem Planungsbeschluss den
Regierungsrat beauftragen eine Staatsaufgabe in eine bestimmte Richtung zu entwickeln.

Eingaben als Planungsbeschlüsse, welche die Indikatoren zu den Zielen und Planungsabsichten
der regierungsrätlichen Legislaturplanung abändern wollen, setzen keine neuen Schwerpunkte,
sondern beabsichtigen lediglich eine Änderung der Steuerungs- und Messgrössen bei der Um-
setzung eines bereits vom Regierungsrat festgesetzten Legislaturzieles. Mit anderen Worten: es
werden damit keine strategischen Schwerpunkte gesetzt, vielmehr wird mit solchen Planungs-
beschlüssen in den operativen Aufgabenbereich des Regierungsrates eingegriffen, weshalb wir
diese als unzulässig, zumindest aber bei einer allfälligen Überweisung als nicht verbindlich er-
achten.

Bereits mit Kantonsratsbeschluss A 023/2007 vom 30. Oktober 2007 wurde der Auftrag „Ener-
gieleitbild für kantonale und durch den Kanton subventionierte Bauten und Anlagen“ mit fol-
gendem Wortlaut erheblich erklärt:
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„Der Regierungsrat wird beauftragt, bis Mitte 2008 ein Energieleitbild für kantonale Bauten zu
erstellen. In diesem Zusammenhang soll geprüft werden, inwieweit diese Vorgaben auch für die
durch den Kanton subventionierten Bauten anwendbar sind.“

Im Rahmen der Rezertifizierung des kantonalen Hochbauamtes vom 15. Februar 2008 nach
ISO 9001 Qualitätsmanagement und ISO 14001 Umweltmanagement wurde dieses „Energieleit-
bild Hochbauamt des Kantons Solothurn“ in Kraft gesetzt und enthält folgende Zielsetzungen
und Vorgaben:

„Das Hochbauamt ist für alle kantonalen Liegenschaften verantwortlich und strebt für seine
Produktegruppen – Immobilienmanagement, Neubauten/Umbauten/Sanierungen und Instand-
haltung/Instandsetzung (baulicher Unterhalt) – einen möglichst geringen Energieverbrauch
an. Soweit sinnvoll wird dabei auch die Prozessenergie zur Realisierung seiner Baumassnahmen
sowie die in den Bauteilen enthaltene „Graue Energie“ berücksichtigt. Soweit technisch und
wirtschaftlich vertretbar, fördert das Hochbauamt darüber hinaus den Einsatz erneuerbarer
Energien.

Für Neubauten gilt: Der Minergie-Standard ist verbindlich, sofern dem nicht
zwingende technische oder betriebliche Gründe entgegen
stehen. Darüber hinaus wird eine weitere Verringerung des
Energieverbrauchs in Richtung Minergie-P angestrebt, so-
weit dies technisch und wirtschaftlich vertretbar ist.

Bei Gebäudekategorien, für die kein Minergie-Standard de-
finiert ist, wird diese Vorgabe sinngemäss angewendet.

Für Umbauten/Sanierungen gilt: Für alle zu sanierenden Gebäudeteile gelten die Anfor-
derungen der entsprechenden Minergie-Module, sofern
dem nicht zwingende technische, betriebliche oder gestalte-
rische Gründe entgegenstehen. Darüber hinaus wird eine
weitere Verringerung des Energieverbrauchs in Richtung
Minergie-Standard angestrebt, soweit dies technisch und
wirtschaftlich vertretbar ist.

Bei Gebäudeteilen für die keine Minergie-Module bestehen
oder bei Gebäudekategorien, für die kein Minergiestandard
definiert ist, wird diese Vorgabe sinngemäss angewendet.

Für den baulichen Unterhalt gilt: Alle Vorgaben für Umbauten und Sanierungen gelten sinn-
gemäss, soweit es sich nicht um reine Instandhaltungs-Mass-
nahmen handelt.

Für den Gebäudebetrieb gilt: Alle wesentlichen Energieverbraucher der kantonalen Lie-
genschaften sind am Gebäudeleitsystem des Hochbauamtes
angeschlossen; ihr jährlicher Energieverbrauch wird in der
HBA-Energiestatistik erfasst.

Die laufenden Rückmeldungen des Gebäudeleitsystems so-
wie die jährlichen Ergebnisse der Energiestatistik werden
gezielt zur Senkung des Energieverbrauches eingesetzt.“

Ergänzend ist festzuhalten, dass diese Überlegungen, soweit dies technisch und wirtschaftlich
vertretbar ist, bereits seit mehreren Jahren umgesetzt werden. So gelten für die gegenwärtig
geplanten Neubauprojekte z.B. folgende Vorgaben:

– Für die Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten der Minergie-P Standard
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– Für die Justizvollzugsanstalt im Schache der Minergie-Standard, da für Strafanstal-
ten kein Minergie-P Standard besteht

– Für die Gesamterneuerung des Bürgerspitals Solothurn der Minergie-P Standard.

Im Rahmen des Umweltmanagements erarbeitet das Hochbauamt darüber hinaus jährlich ein
Umweltprogramm, mit dem weitere Massnahmen zum Energiesparen und zum Einsatz erneuer-
barer Energien geplant werden. So wurden in diesem Jahr z.B. folgende Massnahmen realisiert:

– Sanierung des Tagungszentrums Wallierhof in Riedholz nach neuem verschärftem
Minergiestandard 2009

– Einsatz einer Pellet-Heizung mit Feinstaubfilter im Rahmen des Planbaren Unterhal-
tes für die Gewerblich-Industrielle Berufsschule (GIBS) Solothurn

– Prüfung der Realisierbarkeit von Photovoltaik-Dächern, im Rahmen eines (unent-
geltlichen) Energie-Contractings, auf Basis der „kostendeckenden Einspeisevergütung“
des Bundes

– Teilnahme an drei Energho-Programmen zur Realisation betrieblicher Energieein-
sparungen

– Stromspar-Pilotprojekt Rötihof, zur automatisierten Abschaltung der Endverbrau-
cher

– Umstellung der Energiestatistik aller kantonalen Hochbauten auf die neue SIA-
Norm 416/1 (Berücksichtigung der Energiebezugsflächen).

Da die vorgeschlagenen Ergänzungen des Handlungszieles „C.2.2.1 Energieeffizienz und erneu-
erbare Energien fördern“ somit bereits umgesetzt sind, erübrigt sich auch eine entsprechende
Präzisierung.

4. Antrag des Regierungsrates

Nichterheblicherklärung.

Andreas Eng
Staatsschreiber

Vorberatende Kommission

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission
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Bau- und Justizdepartement (La)
Bau- und Justizdepartement (br)
Hochbauamt (2)
Aktuarin UMBAWIKO (ste)
Parlamentsdienste
Traktandenliste Kantonsrat


